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Ist der Aargauer Thaler von 1812 unter
die eidg. Schützenfestthaler zu rechnen?

Herr Ant. Henseler erwähnt in seinem Artikel über die

Aargauer Prägungen unter Anderm des Thalers von 1812.

Da fragliches Stück Seitens der Sammler von Schützen-
thalern zuweilen zu den Festmünzen dieser Categorie gezählt
wird, in der Meinung, man habe solche im Jahre 1.824 zu
diesem Zwecke neu geprägt, so dürfte es für weitere Kreise
von Interesse sein zu erfahren, dass meine Nachforschungen
in den Aargauer Archiven die Unrichtigkeit der Einreihung
des betreffenden Stückes in die Festmünzen ergeben haben.

Ich fand in sämmtlichen das Schützenfest betreffenden

Regierungsprotokollen keine Stelle, welche die Annahme
rechtfertigte, es seien zu oben erwähntem Zwecke neue Ausprägungen

vorgenommen worden; das Gegentheil hingegen beweist
das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 14. April 1824.
Dasselbe lautet wörtlich:

„Auf den Vortrag der Militärkommission wird beschlossen,

„dass zu Unterstützung des eidgen. Freischiessens in hier ein

„Staatsbeitrag von 600 Franken abgereicht werden soll, und

„zu diesem Ende der Militärkommission eine Anweisung von
„diesem Betrag auf die Staatskasse ausgestellt, wovon die

„Finanz- und die Rechnungskommission, sowie die Staatskassen-

Verwaltung in Kenntniss zu setzen sind."
Ich halte dadurch diese Frage für endgültig erledigt.

Luzern. Ad. Inwyler.
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